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RS OGH 1980/7/9 1Ob635/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1980

Norm

WEG 1975 §22 Abs1 Z1

Rechtssatz

Unter den in § 22 Abs 1 Z 1 WEG 1975 angeführten Verp3ichtungen aus der Gemeinschaft sind alle jene Leistungen zu

verstehen, zu denen der Wohnungseigentümer als Miteigentümer der Liegenschaft und damit als Teilhaber der

Eigentumsgemeinschaft an der gemeinsamen Sache kraft Gesetzes oder vertraglicher Verp3ichtung verbunden ist.

Dazu gehört vor allem die quotenmäßige Bezahlung der Kosten für die Erhaltung des Hauses; aber auch, wenn sich die

Eigentümer zur Erbauung eines Hauses auf der Basis des Wohnungseigentumes zusammengefunden haben, die

Bezahlung der auf sie entfallenden Anteile der Baukosten, der Verzinsung und Tilgung der gemeinsamen auf die ganze

Liegenschaft aufgenommenen Darlehen und dergleichen.
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